
 

 
 

    
 

     
          

 
            

    
      

 
           

 
 
       

 

 
       

       
    

 
      

   
 
          

       
 
        

           
    

             
  

 
       

            
   

 

Amtsblatt 
der 

Stadt Brilon / Hochsauerland 

Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Brilon 
Herausgeber: Stadt Brilon, Der Bürgermeister, Am Markt 1, 59929 Brilon 

Das Erscheinen wird mit Inhaltsangabe in der Ortsausgabe der in Brilon 
erscheinenden Tageszeitung WESTFALENPOST bekanntgegeben. 

Bezug durch die Stadtverwaltung, Fachbereich 1 

Nr. 9 Brilon,16.08.2018 Jahrgang 48 

I N H A L T : 

1. Bekanntmachung des Abschließenden Vermerks der Gemeindeprüfanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses des Volkshochschul-
Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg zum 31.12.2016 

2. Bilanz des Jahresabschlusses des Volkshochschul-Zweckverbandes Brilon-
Marsberg-Olsberg zum 31.12.2016 

3. Bekanntmachung über die beantragte Einziehung der Wegeparzelle „Im alten 
Fils“, Gemarkung Rösenbeck, Flur 3, Flurstück 123 

4. Bekanntmachung über den beantragten Verkauf der Wegeparzellen 
„Hinterm Gallberg“, Gemarkung Brilon, Flur 9, Flurstück 1266 in einer Größe 
von 275 qm und 
„In der Dollenseite“, Gemarkung Brilon, Flur 9, Flurstück 795 in einer Größe von 
2408 qm 

5. Bekanntmachung 1. ordentliche Änderung des Bebauungsplanes Brilon-
Madfeld Nr. 2 a „Stemmel“, Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
(1) Baugesetzbuch (BauGB) 



Bekanntmachung 
des Abschließenden Vermerks der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die Prüfung des Jah
resabschlusses des Voikshochschul-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg zum 
31.12.2016. 

Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gemäß§ 3 (5) JAP DVO vom 
28.02.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Brilon, 28.06.2018 

r\\ Q_ .\\f'. 
~ ~ 

Dr. Christof Bartsch 
Verbandsvorsteher 

Volkshochschule (Zweckverband) 
Brilon-Marsberg-Olsberg 



gpaNRW 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW Istgemäß § 106 GO NRWgesetzlicher AbschfussprOferdes Betriebes 
Volkshochschul-Zweckverband Brilon - Marsberg - Olsberg. Zur Durchführung der 
JahresabschlussprClfung zum 31.12.2016 hatsie sich derWirtschaftsprüfungsgesellschaft 
AUDITRUST GmbH, Dortmund, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 15.09.2017 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerkertellt 

.Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes der 

Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg, 

Brilon 

fOr das Geschaftsjahr vom 1, Januar bis 31. Dezember2016 geprüft. Die BuchfOhrung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellscha~ Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere JahresabschlussprOfung nach·§ 317 HGB unterBeachtung dervom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (rDW) festgestellten deutschen .Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen 
vorgenommen. Danach Ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich aufdie Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger BuchfOhrung und:durch den Lagebericht vermittelten.Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. 

Bei-der Festlegung der PrOfungshandlungen werden die Kenntnisse Ober die Geschäftstätigkeit und 
überdaswirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Pr(lfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben In Buchführung, Jahres
abschluss und Lageberlcht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prufung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze·und der·wesenttichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres
abschlusses und des Lageberichtes, Wir sind derAuffassung, dass. unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Seite2von3 



gpaNRW 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der.bei der Prillung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung c!er Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vei:mOgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellscha~ Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
JahresabSCl\luss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der·Gesellschaft und stellt dre Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend -dar." 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der W)rtschaftsprOfungsgesellschaft AUOITRUST GmbH 
ausgewertet und eine Analyse anhand·von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich 0bernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung Ober die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW niet,! erforderlich. 

Herne, den 28.02.2018 

GPANRW 
] ·- c.. .. 

GPA NRW ·......\ 

C!effltlnGe~Ofu~rin'Stlltt \ 
(. No:dmi:ill·W~s.tfalct1 l 

~ ) 
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Bekanntmachung 
des Beschlusses der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Brilon-Marsberg
Olsberg über die Jahresrechnung des Zweckverbandes Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg für 
das Wirtschaftsjahr 2016 und die Entlastung des Verbandsvorstehers vom 16.10.2017. 

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig gern.§ 96 GO NW in Verbindung mit § 18 GkG (ei
genbetriebsähnliche Wirtschaftsführung) den Jahresabschiuss mit der Schlussbilanz des Zweckver
bandes Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg für das Wirtschaftsjahr 2016 in der vorliegenden 
Form und erteilt dem Verbandsvorsteher uneingeschränkte Entlastung. 
Der Beschluss wurde vom Hochsauerlandkreis als untere staatliche Verwaltungsbehörde mitSchrei
ben vom 12.06.2018 zur Kenntnis genommen. 

Der vorstehende Beschiuss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffent lich bekannt gemacht worden, 
c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber dem ZW vorher gerügt und daher 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Brilon, 28.06.2018 

{19~
Dr. Christof Bartsch 
Verbandsvorsteher 
Zweckverbande Volkshochschule 
Brilon-Marsberg-Olsberg 

Anlage 
Schlussbilanz 2016 



Anfoge l 

llilanz zum 3!. Dczernbcr 2016 

der 

Volkshochscbulc Bl"ilon-M,irsherg-Olshcrg, Brilon 

AKTI\ISl!ITE 
PASRIVSF.l"l'li: 

t,,. Anl;ige\~Dlögeo 

1. Jntm.-.tcricllo Vennösenszcgcns.tiiade 
! , entgcJt)jd} ciworbene Konzessionen, gewabliche 

&:hutzrcchtc und ähnliche Rechteund We.rte sowie: 
Liztllial u.n solchen Rechten und Werten 

H, S1.c.Jia-nl11g.cn 
1. ~Jtde1:e Anfugcn, Betriebs- \lll.d Oesclljf¼aumatmng 

ß. U,ulo.ulven:nögen 

1. fordc.ru~1so1 u.nd ron:stigc Vcm10se1tSg~~sfändc 
1. fcmktrungcn uus Licferongc11 on-d Lc.istun,een 
2. sooiiligc Vomi,6teosb'l!PSHin4a 

)l Kasscnbesta:od, Bundesbankguthaben, 
Gud11bco bei Krediti~1itulcn und Schecks. 

C. Rech11ung1abi;reoz.ungsposten 

31.12.2016 
e 

813,00 

35.0llll,OO 

..... 36.4_21,00 

119.287,73 
~20.838,00 

190.818,82 

·- 830.944,5S 

·--··- 0~00 

867.365,55 

31.12.2015 
€ 

1.598,00 

11.143,00 

...... 12.741,00 

29.817,10 
531.369,00 

127.372,00 

__ 68U58,l0_ 

7.284.00 

708.583,!2 

A. EiJJenkapttnl 

L Kapitilltücklage 
JI, Jahrcsubcniclms!t 

R. ROckstc-Uun2:en 

1. Rü<:kstcllongen für Pensionen und Hhnliche 
Verpflichtungen 

2. sons1igofülck:slcltunscn 

c. Vtrbhldlit.bkcJU!a 

1. VM.lindlichkciten .-ius Utferungen no.d 
Leistougen 

2. sonstige V<lf"bindlichkcitcn 

D. R<ichnungsobg-rttttunpp0$h!O 

31.12.2016 
€ 

l 1.12.2015 
€ 

133.272,14 
122.705,90 

•••_255.978,04_ 

108.761,97 
24.510,17 

133.272,)j_ 

520.838,oo 
43.584,73 

....564.422J3 

531.369,00 
21.535,24 

....552.904,24 

0,00 
23.493,98 

__ 28.493,28 

···- 18.470,80 

I.S37,21 
1.979,51 

6.516,7'2 

15.890!!()_ 

867.365,SS 708.583,10 

https://7.284.00
https://S1.c.Jia-nl11g.cn
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Stadt Brilon Az. 32.91 .20 
Der Bürgermeister 
Örtliche Ordnungsbehörde _ ::::::::-...,....-..,.~ -

Bekanntmachung 

über die beantragte Einziehung der Wegeparzelle »Im alten Fils<<, Gemarkung Rösenbeck, Flur 3, 
Flurstück 123. 

Die Einziehung der genannten Wegeparzelle mit einer Fläche von 2270 qm wurde beantragt. 

Dieser Antrag wird gemäß § 7 Absatz 4 des Straßen- und· Wegegesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen vom 23.09.1995 (GV. NW. S. 1028/SGV NW 91) in der zurzeit güttigen Fassung hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Einwendungen gegen die beantragte Einziehung der Wegefläche können während der Dienst
stunden (montags bis freitags von 8.15 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) schriftlich oder zur Niederschrift •innerhalb von drei Monaten, vom Tage der Be
kanntmachung an gerechnet, bei der Stadtverwaltung Brilon, Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 
33, Zimmer 11 erhoben und Einsicht in die Flurkarte genommen werden. 

Brilon, den 30. Juli 2018 

Stadt Brilon 
Der Bürgermeister 
1 



Anlage 
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Stadt Brilon Az. 32.91.20 
Der Bürgermeister 

; Örtliche Ordnungsbehörde 
.~::::::;.."l!.,_5""'-..sk-

Bekanntmachung 

über den beantragten Verkauf der Wegeparzellen 

»Hinterm Gailberg«, Gemarkung Brilon, Flur 9, Flurstück 1266 in einer Größe von 275 qm und 
»In der Dollenseite«, Gemarkung Brilon, Flur 9, Flurstück 796 in einer Größe von 2408 qm 

Dieser Antrag wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Einwendungen gegen den beantragten Verkauf der Wegefläche können innerhalb von drei Mona
ten, gerechnet vom Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Brilon, während der Dienst
stunden (montags bis freitags von 8.15 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Brilon, Verwaltungsgebäu
de Bahnhofstraße 33, Zimmer 11 erhoben und Einsicht in die Flurkarte genommen werden. 

Brilon, den 30. Juli 2018 

Stadt Brilon 

https://32.91.20
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Bekanntmachung 

1. ordentliche Änderung des 
Bebauungsplanes Brilon-Madfeld 

Nr. 2 a "Stemmei" 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Stadt Brilon beabsichtigt die Aufstellung der 1. ordentlichen Änderung des Bebauungsplanes 
Brilon-Madfeld Nr. 2 a "Stemmei'. Die Bebauungsplanänderung soll als Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung) im beschleunigten Verfahren nach § 13 a (1) Nr. 1 BauGB 
durchgeführt werden. Der Änderungsbereich befindet sich im nordöstlichen Teilbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes zwischen der Almer Straße, der Stemmelstraße und der Straße "In 
den Höfen". 

Ziel ist es, den rückwärtigen Bereich eines oder mehrerer Grundstücke an der Almer Straße baulich 
nutzbar zu machen und damit zusätzliche Baugrundstücke in dem bestehenden Wohngebiet zu 
schaffen. Beabsichtigt ist, die im rechtskräftigen Bebauungsplan als nicht überbaubare Flächen 
festgesetzten zurückliegenden Grundstücksteile in überbaubare Flächen im Allgemeinen Wohngebiet 
ry,JA) umzuwandeln. Für die Innere Erschließung der Wohngebietsverdichtung sind unterschiedliche 
Lösungsansätze denkbar. 

Die Öffentlichkeit soll frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung und Entwicklung des Änderungsbereiches in 
Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet werden. 

Zu diesem Zweck werden zwei Planvarianten sowie alternative Erschlfeßungsmöglichkeiten im 
Rahmen einer Bürgerversammlung gemäß§ 3 (1) Satz 1 BauGB durch die Verwaltung vorgestellt und 
erläutert. Variante 1 stellt eine minimale Lösung dar, Variante 2 eine maximale (s. Anlage) 
Zwischenstufen können sich durchaus noch ergeben. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung findet am 

Donnerstag, dem 1.3. September 2018, 
um 18:30 Uhr 

im Hallenbad Madfeld, Tribüne 

statt. 

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Zu den Planungsabsichten kann Stellung 
genommen werden. Anlieger, die an der Planung teilhaben möchten, können ihre Interessen darlegen . 

.. ./2 
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Die Abgrenzungen des Bebauungsplangebietes und der Änderungsbereiche (Variante 
Variante 2) sind aus den beigefügten Übersichtsplänen ersichtlich. 

1 und 

Bekanntmachungsanordnung 

Die ortsübliche 
angeordnet. 

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wird hiennit 

Brilon, den 13. August 2018 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 

(R.H 
1. Be neter 
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1. ordentliche Anderung 
B-Plan Nr. 2a „Stemmei' in Brilon-Madfeld 

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

-- Abgrenzung des Plangebletes 

Anderungsbereich Variante 1 (kleine Lösung) 
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. " 1. ordentliche Änderung ~!1B.Plan Nr. 2a . Stemmei" in Brilon-Madfeld 

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

- - Abgrenzung des Plangebietes~--
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Änderungsbereich Variante 2 (große Lösung) 


